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Scheinbar wurden ERNI gleich 
die gesamten Kunden-Informa-
tionen der IPCO ausgehändigt...
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Davon wurden laut den 
Akten nur die Zeugen 

Nr.165, 460 befragt. Die 
Weisung zu den Befra-

gungen hatte der dama-
lige Chef der Staatsan-

waltschaft, Benno Annen 
(heute Oberstaatsanwalt) 
erteilt. Das Teamwork mit 

ERNI führte zum bemer-
kenswerten Resultat, 

dass es zu einer Anklage 
gegen GARCIA 

nicht reichte.
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Anwalt ERNI hätte zumindest darauf 
verwiesen werden müssen, dass eine 

Kontaktaufnahme, bzw. Beeinflus-
sung der Kunden unter Androhung 
strengster Sanktionen verboten ist. 

Scheinbar stand die Schwyzer 
Staats anwaltschaft Untersuchungs-

richter Flüeler eine klare Abgrenzung 
zu den Täter-Anwälten nicht zu.


